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Informationsblatt für Bewerberinnen und Bewerber im 

Masterstudiengang Politikwissenschaft (Master of Arts) 

Die Studienplätze im Masterstudiengang Politikwissenschaft werden von der 
Universität Freiburg direkt vergeben. Für einen Studienplatz im Studiengang 
Politikwissenschaft müssen Sie sich daher bei der Universität Freiburg direkt 
bewerben. Für das Bewerbungsverfahren an der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg gilt Folgendes:  
 

1. Bewerbungsfrist:  
 

Das Studium der Politikwissenschaft kann ausschließlich im Winterse-
mester aufgenommen werden. Bewerbungsschluss für die Zulassung ist 
jeweils der 01. Juni. Die erforderlichen Unterlagen müssen bis zu die-

sem Zeitpunkt beim Seminar für Wissenschaftliche Politik eingegangen 
sein.  

 
2. Zulassungsvoraussetzungen: 
 
Zum Masterstudiengang kann nur zugelassen werden, wer:  
 
- ein mindestens dreijähriges Studium mit einem sozialwissenschaftli-

chen Schwerpunkt an einer deutschen oder ausländischen wissen-
schaftlichen Hochschule mit überdurchschnittlichem Erfolg abge-
schlossen hat. Bevorzugt werden Absolventen eines politikwissen-
schaftlichen Studiums. Über die Gleichwertigkeit anderer Hoch-
schulabschlüsse entscheidet die Zulassungskommission; 
 

- über sehr gute Deutschkenntnisse verfügt, die – sofern es sich nicht 
um die Muttersprache der/des Studierenden handelt – in der Regel 
durch die "Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang für 
ausländische Studierende"/DSH (mit dem Gesamtergebnis DSH-3) 
oder ein TestDaF-Zertifikat (Niveau Test DaF 5) nachgewiesen wer-
den; 

 

- über sehr gute Englischkenntnisse (Niveau B 2 des Europäischen 
Referenzrahmens) sowie über Kenntnisse einer weiteren modernen 
Fremdsprache (Niveau B 1) verfügt, die – sofern es sich nicht um 
die Muttersprache des/der Studierenden handelt – in der Regel 
durch einen Sprachtest oder einschlägige Dokumente nachzuwei-
sen sind. Für die Englischkenntnisse ist eine bestandene Prüfung im 
Abitur ausreichend, in der zweiten Fremdsprache genügen drei Jah-
re Schulunterricht, davon mindestens eines in der Sekundarstufe II. 
Über die Anerkennung anderer Nachweise entscheidet die Zulas-
sungskommission. 

 



 

2 3. Bewerbungsunterlagen:  

 
Für eine ordnungsgemäße Bewerbung ist die Vorlage folgender Unter-

lagen erforderlich: 
 
- Ein Bewerbungsschreiben, das über die Motivation und Eignung des 

Kandidaten / der Kandidatin Auskunft gibt (2-3 Seiten); 
- beglaubigte Kopien des Zeugnisses und der Urkunde über das ab-

geschlossene Hochschulstudium sowie ein beglaubigtes Transcript 
of Records (Leistungsübersicht), aus dem die Studieninhalte her-
vorgehen (ggf. in amtlich beglaubigter Übersetzung bei Studienab-
schluss an einer ausländischen Hochschule). Sollte das Zeugnis 
über den Studienabschluss noch nicht vorliegen, ist eine aktuelle 
Leistungsübersicht ausreichend. 

- ggf. Nachweise (z.B. Qualifikationsarbeiten oder geeignete Leis-
tungsnachweise) über den Studienschwerpunkt des vorangegange-
nen Hochschulstudiums, sofern dieser nicht eindeutig aus dem 
Transcript of Records hervorgeht;  

- ggf. ein Nachweis über Sprachtests bzw. einschlägige Dokumente 
für das Deutsche und/oder Englische sowie eine weitere moderne 
Fremdsprache; 

- ein tabellarischer Lebenslauf im Umfang von zwei bis drei Seiten (in 
deutscher Sprache). 

 
4. Bewerbungsadresse: 

 
Koordination Masterstudiengang 
Seminar für Wissenschaftliche Politik 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
Rempartstr. 15 
D-79085 Freiburg 

  
 


